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SYNOPSE 
- geänderte Textpassagen der Hauptsatzung - 

                                        
Fassung vom 25. April 2017, zuletzt geändert durch  
Satzung vom 29. Juli 2025 

Neufassung 
geänderte bzw. neu gefasste Passagen 

 

 
IV. Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin 

 
§ 12 

 
Der Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin leitet die Stadtverwaltung 
und vertritt die Stadt nach außen. Er oder sie erledigt in eigener Zuständigkeit die 
Geschäfte der laufenden Verwaltung und die ihm oder ihr sonst durch Gesetz 
oder vom Gemeinderat übertragenen Aufgaben. Ihm oder ihr werden folgende 
Aufgabengebiete zur dauernden Erledigung übertragen, soweit es sich nicht 
bereits um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt: 
 
[…] 
 
3. Sonstige Angelegenheiten: 
 
a) Entscheidung oder Stellungnahme nach §§ 14 Abs. 2, 15 Abs. 1, 36, 37 Abs. 

2, 144 Abs. 1 und 2 und 163 Abs. 1 und 2, 173 Abs. 1, 175 Abs. 1, 176 Abs. 
1, 177 Abs. 1, 178, 179 Abs. 1, 182 Abs. 1, 183 Abs. 1 und 186 des 
Baugesetzbuches und nach § 37 Abs. 5 der Landesbauordnung sowie nach § 
37 Abs. 2 und 3 des Kommunalabgabengesetzes,  

 
b) die Berufung sachkundiger Einwohnerinnen und Einwohner und 

Sachverständiger zu den Beratungen einzelner Angelegenheiten des 
Gemeinderats. 
 

 
IV. Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin 

 
§ 12 

 
Der Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin leitet die Stadtverwaltung 
und vertritt die Stadt nach außen. Er oder sie erledigt in eigener Zuständigkeit die 
Geschäfte der laufenden Verwaltung und die ihm oder ihr sonst durch Gesetz 
oder vom Gemeinderat übertragenen Aufgaben. Ihm oder ihr werden folgende 
Aufgabengebiete zur dauernden Erledigung übertragen, soweit es sich nicht 
bereits um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt: 
 
[…] 
 
3. Sonstige Angelegenheiten: 
 
a) Entscheidung oder Stellungnahme nach §§ 14 Abs. 2, 15 Abs. 1, 36, 37 Abs. 

2, 144 Abs. 1 und 2 und 163 Abs. 1 und 2, 173 Abs. 1, 175 Abs. 1, 176 Abs. 
1, 177 Abs. 1, 178, 179 Abs. 1, 182 Abs. 1, 183 Abs. 1 und 186 des 
Baugesetzbuches und nach § 37 Abs. 5 der Landesbauordnung sowie nach § 
37 Abs. 2 und 3 des Kommunalabgabengesetzes,  

 
b) die Entscheidung über die Erteilung oder Ablehnung von 

Zustimmungen gemäß § 36a BauGB bei Abweichungen nach 
§ 31 Abs. 3, § 34 Abs. 3b und § 246e BauGB sowie der Abschluss von 
städtebaulichen Verträgen nach § 11 BauGB als Bedingung für die 
Erteilung einer solchen Zustimmung, 

 
c) die Berufung sachkundiger Einwohnerinnen und Einwohner und 

Sachverständiger zu den Beratungen einzelner Angelegenheiten des 
Gemeinderats. 

 

 


